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Der Verfasser hat muıt seiner LU}  - 1m ruck vorlie- imponierendes Beispiel uSs neuester ‚eıt stellt
genden, VO)]  . der Theologischen Graz der Versuch dar, nach der kkupation Jugosla-
ANSCHOMUNENEN Habilitationsschrift eın schwie- wiens ım prl 1941 und der dadurch bedingten
rıges TIThema aufgegriffen. Es geht 1n dem Buch Ausschaltung des irkens einheimischer Seel-
nicht erster Linıe einen kirchenhistori- SUOISCI VO!  - agenfur eiıne „Notseelsorge s‘s für
schen Überblick, sondern, WIe der Untertitel ZU die Katholiken renzlan:' organisieren
Ausdruck bringt, die Erfassung der rchli- Das W al mühsam, gelang ber doch teil-

welse, wodurch sich die TC| zusätzlich uch'hen Urganisation und Administration 1n Kärn-
ten, iınem Land, das diözesanmäßig VOINl Salz- als „Schutzfaktor der nationalen en der
burg und Aquileja, urk un:! Lavant, Laibach Bevölkerung Oberkrains und des Mief(tals” be-
und GÖrz verwaltet wurde. währte Daß der NS-Zeit uch religiöse Fröm-
Aufgrund seines langjährigen Wirkens 1mM Diöze- migkeitsübungen den Charakter des 1der-
Sanarchiv urk hatte Tropper Zugang ZU  C vielen stands annehmen konnten, zeig Tropper
bisher unerschlossenen Quellen, konnte ber Beispiel der el der iÖözese urk das
uch auf zahlreiche eigene Vorarbeiten zurück- göttliche Herz Jesu (1942), wodurch „muitten 1im
greifen. Darüber hinaus schöpfte aus „frem- rieg Personenmassen für ine Sache der Kirche
den‘  x Archiven, uch kam seine gute ennt- mobilisiert” werden konnten.
MS der spezlial- un:! lokalgeschichtlichen Liıtera- Fkin Anhang VO  a} 200 (!) Seiten bietet wichtige Ver-
tur sehr S0 entstan:! eın ‚WarTr immer zeichnisse, und eın sorgfältiges Kegister E1 -

noch lückenhaftes (wie sich Zzu eispiel Syno- schließt den Band Einen echten angel stellt
den tatsächlich auswirkten un! Was konkret Verl- allerdings das ehlen (gut lesbarer) Übersichts-
schiedene Amter leisteten, wird sich wohl nıe karten dar. Durch die Aufnahme VO  3 abellen

erfassen Jassen), ber doch imponierendes un! Statistiken den ext der Arbeit leidet die
Überblickswerk, das die Strukturen un! Insti- Flüssigkeit der Darstellung eın wenIilg. Davon
tionen kirchlicher erwaltung beschreibt, un! abgesehen kann jedoch LUr dankbar sSeın für
‚War VO!  5 den Anfängen bis 1Ns Jahrhundert. diesen gelungenen Versuch iıner „Gesamtdar-

man für die Frühzeit, die eıt des Eigenkir- stellung der Geschichte der kirchlichen 'erwal-
chenwesens, schon VO]  } „Pfarren“ un! „Pfar:- tung ärntens”.

1NZrern  L sprechen soll, WEe') die Quellen „plebes Rudolf Zinnhobler
Uun! „plebani” angeben (68f), wodurch ben per-
sonale und NC territoriale Strukturen ZU
Ausdruck kommen, sel zumiıindest als rage
gestellt. Sehr interessant sSind uch In diesem
Zusammenhang die inweise auf Cie Salzburger KIRCHENRECHT
Eigenbistümer. Das 1072 gegründete istum
urk verfügte zunächst noch über kein Diöze-
sangebiet (55), dieses kam TSt 1131 hinzu! Da
der Kailiser hier auf die Bischofsinvestitur VeTr- ERDO R, Teolog1a del dırıtto CANONICO. Un
zichtete, wirkt WI1e eiIne Vorwegnahme des approcclio storıco-istituzionale. Collana di studi
Wormser Konkordates; umgekehrt hat sich di dirıtto Canon1CcOo ed ecclesiastico diretta da
rade diesem Bereich das eigenkirchliche Den- Bertolino. Sezione canonistica. Tori-
ken besonders zäh gehalten, kamen doch dem 1996. 215)
Salzburger Erzbischof Rechte Z deren Ab-
schaffung Inan sich bel anderen Diözesen erfolg- nmittelbar nach Erscheinen des hat
reichemhatte. Wenn In Lavant 1228 eın wel- eın geringerer als Ulrich 'utz den bekannten
eres Eigenbistum Salzburgs errichtet wurde 59) Satz gepragt, die Kanonistik werde für längereobwohl ja der Investiturstreit das Eigenkirchen- eıt hindurch „exklusive Kodizis: sSe1In. Diese

überwinden wollte, stehen WITr wieder VOT Aussage hat sich bewahrheitet; den unmittel-
dem gleichen Phänomen der Fortdauer offiziell
bereits überwundener ren.

bar auf die Promulgation des folgen-
den Dezennien War die Kanonistik auf ine Er-

Die Auswirkungen des Konzıils Von Trient und fassung un:' Durchdringung des ım
des Josephinisnus, noch wel epochale Vor- gesatzten Rechts ixiert. Grundlegende rechts-
gaänge 1, werden hinsichtlich der refor- theoretische Fragen wurden allenfalls 1m Zusam-
merischen beziehungsweise organisatorischen menhang mıiıt den Normae generales des CIC
Aspekte sahlı herausgearbeitet. behandelt; Ansätze iner theologischen Ortsbe-
Das Grenzland Kärnten wWalr ım Verlauf der Ge- stimmung des Rechts ın der Kirche sind, VO]  -
schichte immer wieder VOT das Problem gestellt, wenıgen Ausnahmen abgesehen, gut wıe
gegenüber anderen offen se1in mussen. kın nicht finden.
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Der Verfasser hat mit seiner nun im Druck vorlie­
genden, von der Theologischen Fakultät Graz 
angenommenen Habilitationsschrift ein schwie­
riges Thema aufgegriffen. Es geht in dem Buch 
nicht in erster Linie um einen kirchenhistori­
schen Überblick, sondern, wie der Untertitel zum 
Ausdruck bringt, um die Erfassung der kirchli­
chen Organisation und Administration in Kärn­
ten, einem Land, das diözesanmäßig von Salz­
burg und Aquileja, Gurk und Lavant, Laibach 
und Görz aus verwaltet wurde. 
Aufgrund seines langjährigen Wirkens im Diöze­
sanarchiv Gurk hatte Tropper Zugang zu vielen 
bisher unerschlossenen Quellen, er konnte aber 
auch auf zahlreiche eigene Vorarbeiten zurück­
greifen. Darüber hinaus schöpfte er aus "frem­
den" Archiven, auch kam ihm seine gute Kennt­
nis der spezial- und lokalgeschichtlichen Litera­
tur sehr zugute. So entstand ein zwar immer 
noch lückenhaftes (wie sich zum Beispiel Syno­
den tatsächlich auswirkten und was konkret ver­
schiedene Ämter leisteten, wird sich wohl nie 
~anz erfassen lassen), aber doch imponierendes 
Uberblickswerk, das die Strukturen und Insti­
tutionen kirchlicher Verwaltung beschreibt, und 
zwar von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. 
Ob man für die Frühzeit, die Zeit des Eigenkir­
chenwesens, schon von "Pfarren" und "Pfar­
rern" sprechen soll, wenn die Quellen "plebes" 
und "plebani" angeben (68f), wodurch eben per­
sonale und nicht territoriale Strukturen zum 
Ausdruck kommen, sei zumindest als Frage 
gestellt. Sehr interessant sind auch in diesem 
Zusammenhang die Hinweise auf die Salzburger 
Eigenbistümer. Das 1072 gegründete Bistum 
Gurk verfügte zunächst noch über kein Diöze­
sangebiet (55), dieses kam erst 1131 hinzu! Daß 
der Kaiser hier auf die Bischofsinvestitur ver­
zichtete, wirkt wie eine Vorwegnahme des 
Wormser Konkordates; umgekehrt hat sich ge­
rade in diesem Bereich das eigenkirchliche Den­
ken besonders zäh gehalten, kamen doch dem 
Salzburger Erzbischof Rechte zu, um deren Ab­
schaffung man sich bei anderen Diözesen erfolg­
reich bemüht hatte. Wenn in Lavant 1228 ein wei­
teres Eigenbistum Salzburgs errichtet wurde (59), 
obwohl ja der Investiturstreit das Eigenkirchen­
wesen überwinden wollte, stehen wir wieder vor 
dem gleichen Phänomen der Fortdauer offiziell 
bereits überwundener Strukturen. 
Die Auswirkungen des Konzils von Trient und 
des Josephinisnus, um noch zwei epochale Vor­
gänge zu nennen, werden hinsichtlich der refor­
merischen beziehungsweise organisatorischen 
Aspekte gut herausgearbeitet. 
Das Grenzland Kärnten war im Verlauf der Ge­
schichte immer wieder vor das Problem gestellt, 
gegenüber anderen offen sein zu müssen. Ein 
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imponierendes Beispiel aus neuester Zeit stellt 
der Versuch dar, nach der Okkupation Jugosla­
wiens im April 1941 und der dadurch bedingten 
Ausschaltung des Wirkens einheimischer Seel­
sorger von Klagenfurt eine "Notseelsorge " fiir 
die Katholiken im Grenzland zu organisieren 
(326f). Das war mühsam, gelang aber doch teil­
weise, wodurch sich die Kirche zusätzlich auch 
als "Schutzfaktor der nationalen Identität der 
Bevölkerung Oberkrains und des Mießtals" be­
währte. Daß in der NS-Zeit auch religiöse Fröm­
migkeitsübungen den Charakter des Wider­
stands annehmen konnten, zeigt Tropper am 
Beispiel der Weihe der Diözese Gurk an das 
göttliche Herz Jesu (1942), wodurch "mitten im 
Krieg Personenmassen für eine Sache der Kirche 
mobilisiert" werden konnten. 
Ein Anhang von 200 (!) Seiten bietet wichtige Ver­
zeichnisse, und ein sorgfältiges Register er­
schließt den Band. Einen echten Mangel stellt 
allerdings das Fehlen (gut lesbarer) Übersichts­
karten dar. Durch die Aufnahme von Tabellen 
und Statistiken in den Text der Arbeit leidet die 
Flüssigkeit der Darstellung ein wenig. Davon 
abgesehen kann man jedoch nur dankbar sein für 
diesen gelungenen Versuch einer "Gesamtdar­
stellung der Geschichte der kirchlichen Verwal­
tung Kärntens". 
Linz Rudolf Zinnhobler 
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• ERDÖ PETER, Teologia dei diritto canonico. Un 
approccio storico-istituzionale. Collana di studi 
di diritto canonico ed ecc1esiastico diretta da 
Rinaldo Bertolino. 17 - Sezione canonistica. Tori­
no 1996. (xm u. 215). 

Unmittelbar nach Erscheinen des CIC/1917 hat 
kein geringerer als Ulrich Stutz den bekannten 
Satz geprägt, die Kanonistik werde für längere 
Zeit hindurch "exklusive Kodizistik" sein. Diese 
Aussage hat sich bewahrheitet; in den unmittel­
bar auf die Promulgation des CIC/1917 folgen­
den Dezennien war die Kanonistik auf eine Er­
fassung und Durchdringung des im CIC/1917 
gesatzten Rechts fixiert. Grundlegende rechts­
theoretische Fragen wurden allenfalls im Zusam­
menhang mit den Normae generales des CIC 
behandelt; Ansätze einer theologischen Ortsbe­
stimmung des Rechts in der Kirche sind, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, so gut wie 
nicht zu finden. 
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Für den gegenwärtigen Unı die die- schen Konzil wurde VO'  } einıgen die Legitima-
n Gesetzeswerk unmittelbar vorausgehende tıon 15C.  en Rechts Zweifel HCZOHCNH, somıt
eit kann indes das CNAUC Gegenteil gesagt kommt einer Theologie des kanonischen Rechts
werden: Theologische Begründung des Rechts uch teilweise apologetische Funktion
der Kirche steht ınem früher nicht gekannten Das zweıte Kapitel (IIIl diritto la realtä eologica
Umfang WE schon nicht 1m (ideologischen) della Chiesa”) ist als Kernstück der Arbeit Z.Uu

Mittelpunkt, (} doch markanten Stellen ein- bezeichnen. Erdö beginnt mıiıt iner Auseinander-
schlägiger Gesamtkommentare wI1e uch diesbe- die Berechtigung der Infragestellung
züglicher Monographien. Hierbe!i besteht, SsOWwWeıt des rchenrechts UrC| Rudolph Sohm. Der
der akademische Unterricht katholisch-theo- erste Abschnitt des zwelıten Kapitels tragt die
logischen Ausbildungsstätten etirofMen ist, eın signifikante Überschrift //E attuale la domanda di
ausdrückliches Gebot des Priesterbildungsde- Rudolph Zunächst weist Erdö darauf
krets des Zweiten Vatikanischen Konzils „Opta- hin, dafs die VO!]  5 Sohm aNSsSCHOMMENE charısma-
tam us  ‚44 (Nr. 16), wonach das kanonische tische Struktur der Urkirche historisch widerlegt
Recht auf dem Hintergrund des Mysteriums der wurde; dies haben bereits nahmhafte 1tgenos-
Kirche nach Mafsgabe der diesbezüglichen Dog- Sohms, nämlich Adolph Von arnack, Pierre
matischen onstitution des Zweiten anı- Battifol mıiıt Erfolg unternommen.
schen Konzils darzustellen S@]1. Erdö sieht, auf entsprechenden bibelexegeti-
Fine „Theologie des kanonischen Rechts” scheint schen Vorarbeiten aufbauend, das Entstehen der
somiut, VO)]  } welcher Seite immer I11an ıch dem Rechtsgestalt Kirche Ng Zusammenhang
kanonischen echt nähert, ob VO]  } der theologi- muıit der Jüdischen Synagogengemeinde, als deren
schen der jJuristischen Seite, auf rechtshistori- Fortsetzung sich die (judenchristliche) Gemein-
scher der ideengeschichtlicher Grundlage, bei- de des ersten Jahrhunderts versteht. Dieser Zu-
nahe ınem „Passwor für den Fintritt die sammenhang reicht uch die terminologische
Komplexität des Phänomens ecCc der Kirche Selbstdarstellung; die aufgrund des Bundes-
geworden ZU sSem. schlusses muıit Gott gerufene Gemeinde (quaha:
Das wissenschaftliche (Fuvre des international wird ZUT ekklesia (die Herausgerufenen). Die
renommıiıerten ungarischen Kanonisten Pe frühe Kirche versteht sich als Vollendung Israels,

als das wahre und nNeue Israel Von diesemErdö setzt, sowohl W as Umfang und Tiefe se1ines
Schaffens anlangt, Erstaunen. Das vorliegende Gedanken her wird die Rechtskultur der Kirche
Werk erschien zunächst ungarischer Sprache wesentlichen Punkten beeinflußt, wWas ber

andererseits nicht ausschließt, da{fs die frühe Kir-und liegt ıner leicht gekürzten italie-
nischen Fassung VOIL, der Bertolino che sofort eiıINe ıTtische Distanz ZUI Jüdi-
das Vorwort SC| Signifikant für den metho- schen „Gesetz“” trıtt und dessen Heilsbedeutung
dischen Ansatz ist der NTte:] „Approccio Abrede stellt.
storico-istituzionale”, das heißt die den Bereich Anschlufs theologische Überlegungen VO)  5
des Institutionellen betreffenden Deduktionen John Henry Newman ist nach Erdö die letzte
sind auf solider (rechts)historischer Grundlage Begründung des kanonischen der
aufgebaut. Auf diese Weise entsteht allerdings Inkarnation gelegen (97) Die Kirche, der Mysti-
durchaus mehr als eine als „Annäherungsver- sche Leib Christi als Fortsetzung der Inkarnation,
such“” (approccio) bezeichnete Darlegung. ist nach Lumen gentium Nr. ı uSs geistlichen
iIm ersten Kapitel („La teologia del diritto a1l0- und leiblichen Elementen zusammengesetzt, die
N1CO 'oOmMe disciplina autonoma ”) wird die unter sich nicht Gegensätze bilden, sondern eın
Entwicklung iner Theologie des kanonischen organisches Ganzes darstellen.
Rechts VOI seıten katholischer wıe protestantı- Bedeutsam an den Ergebnissen der vorliegenden
scher Autoren aufgewiesen. Interessant ıst, da{fs Untersuchung scheint VOLE en ıngen der are

der katholischen Kanonistik erste Ansätze Hinweis, da{fs Kirchenrecht als eC| eigentli-
eıner theologischen Begründung des Kirchen- hen und nicht blofß analogen Sinn verstehen
rechts 1m Zusammenhang mıiıt der Entwicklung sel. reilic musse dabei eiıne rein positivistische
des sogenannten „JIus publicum Ecclesiasticum“ Betrachtungsweise ebenso wı1ıe eine ausschlie{(s-
ab der Miıtte des Jahrhunderts nachzuweisen liche Bindung VO)  5 Rechtsetzungskompetenz
sind Hıer Stel freilich eine Sicht Von Kirche 1M staatliche Autorität ausgeschlossen werden.
Vordergrund, die als „societas” auf göttlichem
und aturre!l beruht.

Im dritten Kapitel („Conseguenze metodologi-
che”) werden Schlußfolgerungen aus der theo-

einer sehr eingehenden tour d’horizon listet logischen Analyse der juristischen Realtät der
Erdö die wichtigsten Ansätze theologischer un Kirche HCZOHECN. Dazu zählt der Vf. die sakrale

Vision des kanonischenS, die Elastizıtä: derekklesiologischer UOrtsbestimmung des kanonti-
schen Kechts auf. Nach dem Zweiıten Vatikanıi- kirchlichen Rechtsordnung und einıge institu-
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Für den gegenwärtigen CIC/1983 und die die­
sem Gesetzeswerk unmittelbar vorausgehende 
Zeit kann indes das genaue Gegenteil gesagt 
werden: Theologische Begründung des Rechts in 
der Kirche steht in einem früher nicht gekannten 
Umfang wenn schon nicht im (ideologischen) 
Mittelpunkt, so doch an markanten Stellen ein­
schlägiger Gesamtkommentare wie auch diesbe­
züglicher Monographien. Hierbei besteht, soweit 
der akademische Unterricht an katholisch-theo­
logischen Ausbildungsstätten betroffen ist, ein 
ausdrückliches Gebot des Priesterbildungsde­
krets des Zweiten Vatikanischen Konzils "Opta­
tam totius" (Nr. 16), wonach das kanonische 
Recht auf dem Hintergrund des Mysteriums der 
Kirche nach Maßgabe der diesbezüglichen Dog­
matischen Konstitution des Zweiten Vatikani­
schen Konzils darzustellen sei. 
Eine" Theologie des kanonischen Rechts" scheint 
somit, von welcher Seite immer man sich dem 
kanonischen Recht nähert, ob von der theologi­
schen oder juristischen Seite, auf rechtshistori­
scher oder ideengeschichtlicher Grundlage, bei­
nahe zu einem "Password" für den Eintritt in die 
Komplexität des Phänomens Recht in der Kirche 
geworden zu sein. 
Das wissenschaftliche <Euvre des international 
renommierten ungarischen Kanonisten Peter 
Erdö setzt, sowohl was Umfang und Tiefe seines 
Schaffens anlangt, in Erstaunen. Das vorliegende 
Werk erschien zunächst in ungarischer Sprache 
und liegt nun in einer leicht gekürzten italie­
nischen Fassung vor, zu der Rinaldo Bertolino 
das Vorwort schrieb. Signifikant für den metho­
dischen Ansatz ist der Untertitel "Approccio 
storico-istituzionale", das heißt die den Bereich 
des Institutionellen betreffenden Deduktionen 
sind auf solider (rechts)historischer Grundlage 
aufgebaut. Auf diese Weise entsteht allerdings 
durchaus mehr als eine als "Annäherungsver­
such" (approccio) bezeichnete Darlegung. 
Im ersten Kapitel ("La teologia deI diritto cano­
nico come disciplina autonoma") wird u.a. die 
Entwicklung einer Theologie des kanonischen 
Rechts von seiten katholischer wie protestanti­
scher Autoren aufgewiesen. Interessant ist, daß 
in der katholischen Kanonistik erste Ansätze 
einer theologischen Begründung des Kirchen­
rechts im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des sogenannten "Ius publicum Ecclesiasticum" 
ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nachzuweisen 
sind. Hier steht freilich eine Sicht von Kirche im 
Vordergrund, die als "societas" auf göttlichem 
und Naturrecht beruht. 
In einer sehr eingehenden tour d'horizon listet 
Erdö die wichtigsten Ansätze theologischer und 
ekklesiologischer Ortsbestimmung des kanoni­
schen Rechts auf. Nach dem Zweiten Vatikani-
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schen Konzil wurde von einigen die Legitima­
tion kirchlichen Rechts in Zweifel gezogen; somit 
kommt einer Theologie des kanonischen Rechts 
auch teilweise apologetische Funktion zu. 
Das zweite Kapitel (,,11 diritto e la realta teologica 
della Chiesa") ist als Kernstück der Arbeit zu 
bezeichnen. Erdö beginnt mit einer Auseinander­
setzung um die Berechtigung der Infragestellung 
des Kirchenrechts durch Rudolph Sohm. Der 
erste Abschnitt des zweiten Kapitels trägt die 
signifikante Überschrift "E attuale la domanda di 
Rudolph Sohm?". Zunächst weist Erdö darauf 
hin, daß die von Sohm angenommene charisma­
tische Struktur der Urkirche historisch widerlegt 
wurde; dies haben bereits nahmhafte Zeitgenos­
sen Sohms, nämlich Adolph von Harnack, Pierre 
Battifol u.a. mit Erfolg unternommen. 
Erdö sieht, auf entsprechenden bibelexegeti­
schen Vorarbeiten aufbauend, das Entstehen der 
Rechtsgestalt Kirche in engem Zusammenhang 
mit der jüdischen Synagogengemeinde, als deren 
Fortsetzung sich die (judenchristliche) Gemein­
de des ersten Jahrhunderts versteht. Dieser Zu­
sammenhang reicht auch in die terminologische 
Selbstdarstellung; die aufgrund des Bundes­
schlusses mit Gott gerufene Gemeinde (quahal) 
wird zur ekklesia (die Herausgerufenen). Die 
frühe Kirche versteht sich als Vollendung Israels, 
als das wahre und neue Israel. Von diesem 
Gedanken her wird die Rechtskultur der Kirche 
in wesentlichen Punkten beeinflußt, was aber 
andererseits nicht ausschließt, daß die frühe Kir­
che sofort in eine kritische Distanz zum jüdi­
schen "Gesetz" tritt und dessen Heilsbedeutung 
in Abrede stellt. 
Im Anschluß an theologische Überlegungen von 
John Henry Newman ist nach Erdö die letzte 
Begründung des kanonischen Rechts in der 
Inkarnation gelegen (97). Die Kirche, der Mysti­
sche Leib Christi als Fortsetzung der Inkarnation, 
ist nach Lumen gentium Nr. 8 aus geistlichen 
und leiblichen Elementen zusammengesetzt, die 
unter sich nicht Gegensätze bilden, sondern ein 
organisches Ganzes darstellen. 
Bedeutsam an den Ergebnissen der vorliegenden 
Untersuchung scheint vor allen Dingen der klare 
Hinweis, daß Kirchenrecht als Recht im eigentli­
chen und nicht bloß analogen Sinn zu verstehen 
sei. Freilich müsse dabei eine rein positivistische 
Betrachtungsweise ebenso wie eine ausschließ­
liche Bindung von Rechtsetzungskompetenz an 
staatliche Autorität ausgeschlossen werden. 
Im dritten Kapitel ("Conseguenze metodologi­
che") werden Schlußfolgerungen aus der theo­
logischen Analyse der juristischen Realtät der 
Kirche gezogen. Dazu zählt der Vf. die sakrale 
Vision des kanonischen Rechts, die Elastizität der 
kirchlichen Rechtsordnung und einige institu-
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tionalısierte Formen dieser Flastizıtä In diesem SiNnd, der utor, weitgehend erlahmt. „Stagna-
Zusammenhang wird auf den Grundatz des tiıon und restauratıve Tendenzen bestimmen das

1752 verwlesen, wonach das Seelenheil ober- kırchliche Bauen.“ (7) Lienhardt beobachtet eiINe
Flucht anachronistische und veräußerlichteStes Gesetz @1 Die Elastizität zeige sich im

Rechtsinstitut der Dispens, die Erdö, einer Aus- 5Symbolik, eın Bemühen VO  j Klischees, eın Ver-
Sasc Van Hoves folgend, dergestalt mıit der harren überholter Kaumorganıisation. 1el un:
Aequıtas verbindet, da{fs diese eigentlich nichts Intention der vorliegenden Publikation ist CD, aus
anderes als ıne präsumılerte Dispens sel ıner kritischen Rezeptionsgeschichte Impulse
Im vierten Kapitel („KRiepilogo”) falt Erdö die für den Kirchenbau der Öler Jahre un!: darüber
Ergebnisse seıner Untersuchung nochmals hinaus anzustoßen.

Als besondere aktoren, die die Funk- Der reich bebilderte und sorgfältig edierte Band
tionalıtät der rechtlich organısierten Kirche g- konzentriert ıch neben Ausführungen Bio-
währleisten, erwähnt das Wort Gottes, die graphie und Werk VOI allem auf die Kezeption

des erkes VON Rudolf Schwarz in der Schweiz,Sakramente, die Fortführung des dreifachen
mtes Christi in der Kirche un! die Ausrichtung ıIn Österreich und Deutschland In diesem
all dessen auf das Seelenheil. Darın sel1 letztlich zweıten eil sehe ich die besondere, uch krea-
das Geheimnis der ICbegründet. tive Leistung des vorliegenden Bandes Hıer
Das vorliegende Buch zeichnet sich UrCc. eine wınnt der Leser kinblick eın spannendes Stück
erstaunliche Breite der Untersuchungsweise aus, Geschichte kirchlichen Bauens.
wobei nicht LUr die eigentliche Kanonistik den INZ onıka Leisch-Kıes!
BlickAwird, sondern uch bibelexege-
SC} und patristische Ergebnisse verarbeitet
werden. Auf diese Weise ist eiıne hervorragend
fundierte Arbeit entstanden, die sicherlich
den Spitzenleistungen auf dem Gebiet der
Rechtstheologie zählen ist. Miıt der italieni-
schen Übersetzung des ungarischen Originals ist
das Buch Erdös uch ınem breiteren ublıkum EGON, Heilige Zeichen In 1EUFr-
zugänglich geworden. Dem Vf. ist aufrichtig ZUu g1€ und Alltag. Aufl Styria, (Gsraz 1998 (188;
gratulieren. Farbabb.). 36,70/S 268,—-/sFr 30,—.
Wıen Bruno Primetshofer

Seit Komano CGuardini 1927 sSe1n kleines Büchlein
„Von heiligen eichen” veröffentlicht hat, haben
aufmerksame Seelsorger un:! Religionspädago-
SCN immer wieder versucht, die Menschen für
die Symbolkraft u1llseier Welt un! unserer Litur-
gıe sensibilisieren. Diese Aufgabe stellt ıch
jeder Generation LIEU und dürfte u  15 vielen

LIENHARDT (Hg.), Rudolf Schwarz Gründen der Gegenwart besonders dringlich
(1897-1961) Werk. Theorte. ezeption. Katalog- senmn. on 1986 hat ıch der Bischof der ärnt-
buch den Ausstellungen Linz, Münster un NÖöÖzese Gurk-Klagenfurt, der Öösterreichi-

schen Bischofskonferenz Referatsbischof fürRegensburg. Steiner, Regensburg 1997
(140, 180 S/w Abb.) Liturgie un Kultur, mıt seinem Buch „Heilige

eichen“ dieser Herausforderung gestellt. Völlig
neubearbeitet und wesentlich erweiıtert enthältDie Publikation über Rudolf Schwarz ist der erste

Beitrag ıner Ausstellungsreihe Kiırchenbau, die das vorliegende Buch kurze, wel bis
VO'] Kunstreferat der lÖzese Linz veranstaltet drei Seiten lange Betrachtungen über emente
wird und der Ausstellungen Emuil Steffann und Haltungen, die mıit religiösen und eSs-
und Ottokar folgen werden. Anders als bei dienstlichen Vollzügen melılst CeNngs verbunden
der groß angelegten monographischen Ausstel- sind Über „Das Heilige“ wird hier beispiels-
lung „Rudolf hwarz. Architekt ıner anderen welse ebenso gehandelt wıe über „Die Farben”,
Moderne”, die anläßlich des hundertsten Ge- das „ Vorlesen oOttesdiens:  44 1St ebenso TIThema
burtstages des Architekten Köln gezeigt WUuT- wıe „Der 'eihrauch und „Der Hirtenstab“ fin-
de, beschränkt sich cdas Interesse der Linzer Aus- det ebenso Aufmerksamkeit w1e „Der Segen”.
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Aufbruchstimmung un:! Elan, die den 20er (eindrucksvoll Beispiel „Die Schwel-
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Kirchenbau LEeU«E Dimensionen eröffnet aben, eispiel 153 „Das Stehen VOor Gott”) verbindet

Kunst/Liturgie 

tionalisierte Formen dieser Elastizität. In diesem 
Zusammenhang wird auf den Grundatz des 
c. 1752 verwiesen, wonach das Seelenheil ober­
stes Gesetz sei. Die Elastizität zeige sich u.a. im 
Rechtsinstitut der Dispens, die Erdö, einer Aus­
sage Van Hoves folgend, dergestalt mit der 
Aequitas verbindet, daß diese eigentlich nichts 
anderes als eine präsumierte Dispens sei (157). 
Im vierten Kapitel ("Riepilogo") faßt Erdö die 
Ergebnisse seiner Untersuchung nochmals zu­
sammen. Als besondere Faktoren, die die Funk­
tionalität der rechtlich organisierten Kirche ge­
währleisten, erwähnt er das Wort Gottes, die 
Sakramente, die Fortführung des dreifachen 
Amtes Christi in der Kirche und die Ausrichtung 
all dessen auf das Seelenheil. Darin sei letztlich 
das Geheimnis der Kirche begründet. 
Das vorliegende Buch zeichnet sich durch eine 
erstaunliche Breite der Untersuchungsweise aus, 
wobei nicht nur die eigentliche Kanonistik in den 
Blick genommen wird, sondern auch bibelexege­
tische und patristische Ergebnisse verarbeitet 
werden. Auf diese Weise ist eine hervorragend 
fundierte Arbeit entstanden, die sicherlich zu 
den Spitzenleistungen auf dem Gebiet der 
Rechtstheologie zu zählen ist. Mit der italieni­
schen Übersetzung des ungarischen Originals ist 
das Buch Erdös auch einem breiteren Publikum 
zugänglich geworden. Dem Vf. ist aufrichtig zu 
gratulieren. 
Wien Bruno Primetshofer 

KUNST 

• LIENHARDT CONRAD (Hg.), Rudolf Schwarz 
(1897-1961). Werk. Theorie. Rezeption. Katalog­
buch zu den Ausstellungen in Linz, Münster und 
Regensburg. Schnell & Steiner, Regensburg 1997. 
(140,180 s/w Abb.). 

Die Publikation über Rudolf Schwarz ist der erste 
Beitrag einer Ausstellungsreihe Kirchenbau, die 
vom Kunstreferat der Diözese Linz veranstaltet 
wird und der Ausstellungen zu Emil Steffann 
und Ottokar Uhl folgen werden. Anders als bei 
der groß angelegten monographischen Ausstel­
lung "Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen 
Moderne", die anläßlich des hundertsten Ge­
burtstages des Architekten in Köln gezeigt wur­
de, beschränkt sich das Interesse der Linzer Aus­
stellung auf Fragen des Kirchenbaus. 
Aufbruchstimmung und Elan, die in den 20er 
und 30er Jahren bis hin zum H. Vaticanum dem 
Kirchenbau neue Dimensionen eröffnet haben, 
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sind, so der Autor, weitgehend erlahmt. "Stagna­
tion und restaurative Tendenzen bestimmen das 
kirchliche Bauen." (7) Lienhardt beobachtet eine 
Flucht in anachronistische und veräußerlichte 
Symbolik, ein Bemühen von Klischees, ein Ver­
harren in überholter Raumorganisation. Ziel und 
Intention der vorliegenden Publikation ist es, aus 
einer kritischen Rezeptionsgeschichte Impulse 
für den Kirchenbau der 90er Jahre und darüber 
hinaus anzustoßen. 
Der reich bebilderte und sorgfältig edierte Band 
konzentriert sich neben Ausführungen zu Bio­
graphie und Werk vor allem auf die Rezeption 
des Werkes von Rudolf Schwarz in der Schweiz, 
in Österreich und in Deutschland. In diesem 
zweiten Teil sehe ich die besondere, auch krea­
tive Leistung des vorliegenden Bandes. Hier ge­
winnt der Leser Einblick in ein spannendes Stück 
Geschichte kirchlichen Bauens. 
Linz Monika Leisch-Kiesl 

LITURGIE 

• KAPELLARI EGON, Heilige Zeichen in Litur­
gie und Alltag. 2. Auf!. Styria, Graz 1998. (188; 
16 Farbabb.). DM 36,70/S 268,-/sFr 35,-. 

Seit Romano Guardini 1927 sein kleines Büchlein 
"Von heiligen Zeichen" veröffentlicht hat, haben 
aufmerksame Seelsorger und Religionspädago­
gen immer wieder versucht, die Menschen für 
die Symbolkraft unserer Welt und unserer litur­
gie zu sensibilisieren. Diese Aufgabe stellt sich 
jeder Generation neu und dürfte aus vielen 
Gründen in der Gegenwart besonders dringlich 
sein. Schon 1986 hat sich der Bischof der Kärnt­
ner Diözese Gurk-Klagenfurt, in der österreichi­
schen Bischofskonferenz Referatsbischof für 
Liturgie und Kultur, mit seinem Buch "Heilige 
Zeichen" dieser Herausforderung gestellt. Völlig 
neubearbeitet und wesentlich erweitert enthält 
das vorliegende Buch nun 50 kurze, zwei bis 
drei Seiten lange Betrachtungen über Elemente 
und Haltungen, die mit religiösen und gottes­
dienstlichen Vollzügen meist eng verbunden 
sind. Über "Das Heilige" wird hier beispiels­
weise ebenso gehandelt wie über "Die Farben", 
das "Vorlesen im Gottesdienst" ist ebenso Thema 
wie "Der Weihrauch", und "Der Hirtenstab" fin­
det ebenso Aufmerksamkeit wie "Der Segen". 
Kapellari geht dabei aus von eigenen Erlebnissen 
(eindrucksvoll zum Beispiel 40.43f "Die Schwel­
le") oder von literarischen Zeugnissen (vgl. zum 
Beispiel 153 "Das Stehen vor Gott"), verbindet 


